
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderungen des Fernmeldegebührengesetzes 

Artikel Ia  
(1) Über Anträge gemäß § 47 Abs. 1 Punkt 2 und 3 der Anlage (Befreiung 

von der Entrichtung der Rundfunkgebühr und der Fernsehgebühr) sowie über die 
Entziehung dieser Gebührenbefreiungen entscheidet die Gebühreninkasso Service 
GmbH. 

entfällt 

(2) Über Anträge gemäß § 47 Abs. 1 Punkt 1 der Anlage (Befreiung von der 
Entrichtung der Fernsprech-Grundgebühr einschließlich der Gesprächsgebühr für 
eine Gebührenstunde pro Monat) sowie über die Entziehung dieser 
Gebührenbefreiung entscheidet der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr. 

entfällt 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann durch 
Verordnung aus Gründen der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Einfachheit die 
Gebühreninkasso Service GmbH nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 RGG mit den in 
Abs. 2 beschriebenen Entscheidungen betrauen und ermächtigen, in seinem 
Namen tätig zu werden. 

entfällt 

(4) Wird die Gebühreninkasso Service GmbH auf Grund der gemäß Abs. 3 
erlassenen Verordnung tätig, hat sie das AVG 1991 anzuwenden.  

entfällt 

Artikel 2 

Änderungen des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes 
  
§ 2. (1) „Fernsprechentgelte“ im Sinne dieses Gesetzes sind jene Entgelte, die 

ein Konzessionär eines öffentlichen Sprachtelefondienstes mittels eines selbst 
betriebenen festen oder mobilen Telekommunikationsnetzes für den Zugang zum 
öffentlichen Sprachtelefondienst oder für die Erbringung einer Verbindungs-

§ 2. (1) „Fernsprechentgelte“ im Sinne dieses Gesetzes sind jene Entgelte, die 
ein Betreiber eines öffentlichen Kommunikationsdienstes für den Zugang zum 
öffentlichen Kommunikationsnetz oder für die Erbringung eines Kommunika-
tionsdienstes in Rechnung stellt. Für Zwecke der Umsatzsteuer gilt der Betrag, der 



leistung in Rechnung stellt. Für Zwecke der Umsatzsteuer gilt der Betrag, der auf 
die Zuschussleistung entfällt, nicht als Entgelt.  

auf die Zuschussleistung entfällt, nicht als Entgelt 
 

(2) „Haushalts-Nettoeinkommen" im Sinne dieses Gesetzes ist die Summe 
sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und 
vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Bei der Ermittlung des 
Haushalts-Nettoeinkommens sind Leistungen auf Grund des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, Kriegsopferrenten, Heeresversorgungs-
renten, Opferfürsorgerenten, Verbrechensopferrenten sowie Unfallrenten nicht 
anzurechnen. 

 

(2) „Haushalts-Nettoeinkommen" im Sinne dieses Gesetzes ist die Summe 
sämtlicher Einkünfte in Geld oder Geldeswert nach Ausgleich mit Verlusten und 
vermindert um die gesetzlich geregelten Abzüge. Bei der Ermittlung des 
Haushalts-Nettoeinkommens sind Leistungen auf Grund des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967, des Impfschadengesetzes, Kriegsopferrenten, 
Heeresversorgungsrenten, Opferfürsorgerenten, Verbrechensopferrenten sowie 
Unfallrenten nicht anzurechnen. 

§ 3. (1) Eine Zuschussleistung setzt voraus: 
 

§ 3. (1) Eine Zuschussleistung setzt voraus: 
 

  1. Der Antragsteller darf nicht bereits für einen weiteren 
Fernsprechanschluss eine Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt 
beziehen (Doppelbezugsverbot); 

  2. ... 
  3. der Fernsprechanschluss darf nicht für geschäftliche Zwecke genutzt 

werden; 

  1. Der Antragsteller darf nicht bereits für einen Zugang zum öffentlichen 
Kommunikationsnetz eine Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt 
beziehen (Doppelbezugsverbot); 

  2. ... 
  3. der Zugang zum öffentlichen Kommunikationsnetz darf nicht für 

geschäftliche Zwecke genutzt werden; 
 

(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen Anspruch auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt: 

(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen Anspruch auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt: 

            1. bis 4. ... 
            5. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1983 
            6. ..... 
 

             1. bis 4. ... 
             5. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992 
             6. ........... 

(3) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen und Institutionen Anspruch auf Zuschussleistungen zum 
Fernsprechentgelt: 

 

(3) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen und Institutionen Anspruch auf Zuschussleistungen zum 
Fernsprechentgelt:  

 



              1. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung; 
              2.Gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, wenn ihr Fernsprech-

anschluss als Fax oder Schreibtelefon eingerichtet ist; 
              3. Heime für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sofern der 

jeweilige Fernsprechanschluss für diese Personen als Fax oder 
Schreibtelefon eingerichtet ist. 

              1. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung; 
              2. Gehörlose oder schwer hörbehinderte Personen, sofern die Zugäng-

lichkeit und technische Ausgestaltung des Zuganges zum öffentlichen 
Kommunikationsnetz zur Nutzung durch die gehörlosen und schwer 
hörbehinderten Personen eingerichtet ist; 

               3. Heime für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sofern  
die Zugänglichkeit und die technische Ausgestaltung des Zuganges zum 
öffentlichen Kommunikationsnetz zur Nutzung durch die im Heim 
aufhältigen, gehörlosen und schwer hörbehinderten Personen eingerichtet 
ist.  

§ 4. (1) Anträge auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten Formulars bei der Gebühreninkasso Service 
GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) einzubringen. Darin hat der 
Antragsteller insbesondere den Konzessionär anzugeben, bei welchem er 
beabsichtigt, eine allenfalls zuerkannte Zuschussleistung einzulösen. 

§ 4. (1) Anträge auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten Formulars bei der GIS Gebühren Info Service 
GmbH einzubringen. Darin hat der Antragsteller insbesondere den gemäß § 11 
vertraglich verpflichteten Betreiber anzugeben, bei welchem er beabsichtigt, eine 
allenfalls zuerkannte Zuschussleistung einzulösen. 

(2) Das Vorliegen eines Zuschussgrundes im Sinne des § 3 Abs. 2 und 3 ist 
vom Antragsteller im Antrag nachzuweisen. Dies hat für die Fälle des § 3 Abs. 2 
und Abs. 3 Z 1 durch den Nachweis des Bezuges einer der dort genannten 
Leistungen, in Fällen der Gehörlosigkeit oder schweren Hörbehinderung durch 
eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen vergleichbaren Nachweis über den 
Verlust des Gehörvermögens zu erfolgen. 

(2) Das Vorliegen eines Zuschussgrundes im Sinne des § 3 Abs. 2 und 3 ist 
vom Antragsteller nachzuweisen. Dies hat für die Fälle des § 3 Abs. 2 und Abs. 3 
Z 1 durch den Nachweis des Bezuges einer der dort genannten Leistungen, in 
Fällen der Gehörlosigkeit oder schweren Hörbehinderung durch eine ärztliche 
Bescheinigung oder durch einen vergleichbaren Nachweis über den Verlust des 
Gehörvermögens zu erfolgen. 

(3) Der Antragsteller hat anlässlich des Antrages eine Bestätigung der örtlich 
zuständigen Meldebehörde über die in seinem Haushalt lebenden Personen 
einzuholen. 

(3) Der Antragsteller hat anlässlich seines Antrages Angaben zum Namen, 
Vornamen und Geburtsdatum aller in seinem Haushalt lebenden Personen zu 
machen. Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist, sofern der Antragsteller und 
sämtliche in seinem Haushalt lebenden Personen dem schriftlich zugestimmt 
haben, berechtigt, diese Angaben im Wege des ZMR auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen, wobei die Anschrift als Auswahlkriterium 
vorgesehen werden kann. 

(4) Die Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sind durch ein Zeugnis des örtlich 
zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. Der Nachweis hat die Summe sämtlicher 
Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 2 und Abs. 3 zu umfassen. 

(4) Die Finanzbehörden haben der GIS Gebühren Info Service GmbH über 
deren Anfrage die Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen mitzuteilen, sofern der Antragsteller 
und sämtliche in seinem Haushalt lebenden Personen dem schriftlich zugestimmt 
haben; der Nachweis hat die Summe sämtlicher Einkünfte im Sinne von § 2 Abs. 2 



und 3 zu umfassen. Unbeschadet des Vorliegens einer Zustimmung der 
Betroffenen dürfen Auskünfte über die Einkommensverhältnisse nur insoweit 
eingeholt und gegeben werden, als im Einzelfall berechtigte Zweifel an der 
Richtigkeit oder Vollständigkeit von Angaben des Antragstellers entstanden sind, 
die durch Befragung der Betroffenen voraussichtlich nicht ausgeräumt werden 
können. 

 (5) Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller 
zur Vorlage sämtlicher für die Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens 
erforderlichen Urkunden aufzufordern. 

 (6) Die GIS Gebühren Info Service GmbH kann die in Betracht kommenden 
Träger der Sozialversicherung um Auskunft über das Bestehen der für die 
Zuerkennung einer Zuschussleistung maßgeblichen Voraussetzungen ersuchen, 
wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers 
bestehen; diese sind ihrerseits zur kostenfreien Auskunft verpflichtet. 

 (7) Die GIS Gebühren Info Service GmbH darf die ermittelten Daten 
ausschließlich zum Zweck der Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwenden; sie 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Daten nur im zulässigen Umfang verwendet 
werden und hat Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen.  

 
§ 5. Die Zuerkennung einer Zuschussleistung ist mit höchstens drei Jahren zu 

befristen. Bei Festsetzen der Befristung ist insbesondere Bedacht auf die Art, die 
Dauer und den Überprüfungszeitraum der in § 3 genannten Anspruchs-
berechtigung zu nehmen. 

§ 5. Die Zuerkennung einer Zuschussleistung ist mit höchstens fünf Jahren zu 
befristen. Bei Festsetzen der Befristung ist insbesondere Bedacht auf die Art, die 
Dauer und den Überprüfungszeitraum der in § 3 genannten Anspruchs-
berechtigung zu nehmen. 

 
§ 6. Die Höhe der dem einzelnen Anspruchsberechtigten monatlich 

zustehenden Zuschussleistung ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls der voraussichtliche Kreis der 
Anspruchsberechtigten und die Entwicklung der Fernsprechentgelte, aber auch die 
vom Bund bisher erbrachten Leistungen, zu berücksichtigen. 

§ 6.  (1) Die Höhe der dem einzelnen Anspruchsberechtigten monatlich 
zustehenden Zuschussleistung ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls der voraussichtliche Kreis der 
Anspruchsberechtigten und die Entwicklung der Fernsprechentgelte, aber auch die 
vom Bund bisher erbrachten Leistungen, zu berücksichtigen.  

(2) In der Verordnung ist für die Tätigkeit der GIS Gebühren Info Service 
GmbH nach diesem Bundesgesetz eine angemessene Vergütung festzusetzen. 

 



§ 7. (1) Die begünstigte Person oder Institution hat der Gebühreninkasso 
Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) jederzeit auf Verlangen 
Auskünfte zu den Umständen der Anspruchsberechtigung zu geben. 

§ 7. (1) Die begünstigte Person oder Institution hat der GIS Gebühren Info 
Service GmbH jederzeit auf Verlangen Auskünfte zu den Umständen der 
Anspruchsberechtigung zu geben. 

(2) Der Wegfall auch nur einer der Voraussetzungen für die Zuschussleistung 
ist von der begünstigten Person oder Institution der Gebühreninkasso Service 
GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) unverzüglich zu melden. 

(2) Der Wegfall auch nur einer der Voraussetzungen für die Zuschussleistung 
ist von der begünstigten Person oder Institution der GIS Gebühren Info Service 
GmbH unverzüglich zu melden. 

 
§ 9. (1) Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den 

Fernsprechentgelten hat die Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info 
Service GmbH) mittels Bescheid zu entscheiden, in welchem hinsichtlich der 
Höhe der Zuschussleistung auf die Verordnung gemäß § 6 hinzuweisen ist. 

§ 9. (1) Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den 
Fernsprechentgelten hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid 
zu entscheiden, in welchem hinsichtlich der Höhe der Zuschussleistung auf die 
Verordnung gemäß § 6 hinzuweisen ist. 

(2) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten hat die Gebühreninkasso Service 
GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) mittels Bescheid die Entziehung der 
Zuschussleistung rückwirkend mit jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die 
Voraussetzung für die Zuschussleistung weggefallen ist. 

(2) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten hat die GIS Gebühren Info Service 
GmbH mittels Bescheid die Entziehung der Zuschussleistung rückwirkend mit 
jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die Voraussetzung für die 
Zuschussleistung weggefallen ist. 

(3) Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten 
des § 7 hat die Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service 
GmbH) mittels Bescheid die Zuschussleistung zu entziehen. 

(3) Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten 
des § 7 hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid die 
Zuschussleistung zu entziehen. 

(4) Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind 
von der Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) 
mittels Bescheid zurückzufordern, wenn der Zuschussempfänger den Bezug durch 
bewusst unwahre Angaben, bewusste Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder 
Verletzung der Meldepflicht (§ 7 Abs. 2) herbeigeführt hat oder wenn er erkennen 
musste, dass die Zuschussleistung nicht gebührt. 

(4) Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind 
von der GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid zurückzufordern, 
wenn der Zuschussempfänger den Bezug durch bewusst unwahre Angaben, 
bewusste Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der 
Meldepflicht (§ 7 Abs. 2) herbeigeführt hat oder wenn er erkennen musste, dass 
die Zuschussleistung nicht gebührt. 

(5) Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist die 
Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) gestundet 
werden. Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu Unrecht bezogener 
Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das 
Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis 
zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann die Gebühreninkasso 

(5) Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist die 
Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der GIS Gebühren 
Info Service GmbH gestundet werden. Wenn die Verpflichtung zum Ersatz zu 
Unrecht bezogener Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten würde oder 
wenn das Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, die in keinem 
Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann die GIS 
Gebühren Info Service GmbH von der Hereinbringung absehen. 



Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) von der Hereinbringung 
absehen. 

(6) Zur Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig. 

 

(6) Zur Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide der GIS Gebühren 
Info Service GmbH ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie zuständig. 

 
§ 10. (1) Durch die Zuerkennung der Zuschussleistung erwirbt der 

Anspruchsberechtigte bei Vorlage des Bescheides ausschließlich das Recht auf 
eine monatliche Gutschrift in der Höhe der in der Verordnung gemäß § 6 
festgelegten Zuschussleistung auf das ihm vom Konzessionär in Rechnung 
gestellte Fernsprechentgelt. Die Zuschussleistung ist nach dem im Vertrag gemäß 
§ 11 zu regelnden Verfahren dem Konzessionär auszubezahlen. Eine Auszahlung 
an den Anspruchsberechtigten ist nicht zulässig. 

§ 10. (1) Durch die Zuerkennung der Zuschussleistung erwirbt der 
Anspruchsberechtigte bei Vorlage des Bescheides ausschließlich das Recht auf 
eine monatliche Gutschrift in der Höhe der in der Verordnung gemäß § 6 
festgelegten Zuschussleistung auf das ihm vom Betreiber in Rechnung gestellte 
Entgelt. Die Zuschussleistung ist nach dem im Vertrag gemäß § 11 zu regelnden 
Verfahren dem Betreiber auszubezahlen. Eine Auszahlung an den 
Anspruchsberechtigten ist nicht zulässig 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat der 
Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service GmbH) für die von 
ihr ausgezahlten Zuschussleistungen einen Betrag von jährlich bis zu 
54 504 625 Euro zu erstatten. 

Vertragliche Vereinbarung mit den Konzessionären 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat der GIS 
Gebühren Info Service GmbH für die von ihr ausgezahlten Zuschussleistungen 
einen Betrag von jährlich bis zu 54 504 625 Euro zu erstatten. 

 
Vertragliche Vereinbarung mit den Betreibern 
 

§ 11. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 
interessierten Konzessionären vertraglich zu vereinbaren, dass diese gegen 
Vorlage von Bescheiden gemäß § 9 Abs. 1 Leistungen im Wert der durch die 
Verordnung gemäß § 6 festgesetzten Zuschussleistung an den im Bescheid 
genannten Anspruchsberechtigten erbringen. Weiters ist in einem derartigen 
Vertrag festzuhalten, dass den Konzessionären die entsprechenden Beträge 
periodisch durch die Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service 
GmbH) refundiert werden. Gleichzeitig ist die dabei einzuhaltende Vorgangsweise 
festzulegen. 

 

§ 11. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 
interessierten Betreibern vertraglich zu vereinbaren, dass diese gegen Vorlage von 
Bescheiden gemäß § 9 Abs.1 Leistungen im Wert der durch die Verordnung 
gemäß § 6 festgesetzten Zuschussleistung an den im Bescheid genannten 
Anspruchsberechtigten erbringen. Weiters ist in einem derartigen Vertrag 
festzuhalten, dass den Betreibern die entsprechenden Beträge periodisch durch die 
GIS Gebühren Info Service GmbH refundiert werden. Gleichzeitig ist die dabei 
einzuhaltende Vorgangsweise festzulegen. 

§ 12. (1) Der Gebühreninkasso Service GmbH (GIS Gebühren Info Service 
GmbH) obliegt ferner die umfassende Information der Öffentlichkeit über die 
Möglichkeit der Zuerkennung von Zuschussleistungen zu den Fernsprechentgelten 
gemäß § 11. 

§ 12. (1) Der GIS Gebühren Info Service GmbH obliegt ferner die 
umfassende Information der Öffentlichkeit über die Möglichkeit der Zuerkennung 
von Zuschussleistungen zu den Fernsprechentgelten. 



(2) Die Telekom-Control GmbH hat der Gebühreninkasso Service GmbH 
(GIS Gebühren Info Service GmbH) die ihr gemäß § 18 des 
Telekommunikationsgesetzes, BGBl. I Nr. 100/1998, angezeigten Entgelte 
mitzuteilen. 

(2) Die  Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH) hat der 
GIS Gebühren Info Service GmbH die ihr gemäß § 25 des 
Telekommunikationsgesetzes, BGBl. I Nr. 70/2003, angezeigten Entgelte 
mitzuteilen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Vertragsabschlüsse mit den Konzessionären im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
zu veröffentlichen.  

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Vertragsabschlüsse mit den Betreibern  im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
veröffentlichen. 

 

 


